
 

 

Betreff: Nachtestung bei Lese- und/oder Rechtschreibstörung (LRS) 
 
Sehr geehrte Eltern der zukünftigen 5. Klassen, 
 
sofern bei Ihrer Tochter in der Grundschule eine Lese- und/oder Rechtschreibstörung 
diagnostiziert wurde, ist für den Besuch einer weiterführenden Schule eine erneute Testung 
erforderlich (§ 35 Abs. 6 BaySchO). 
 
Diese Nachtestung kann entweder bei einem Kinder- und Jugendpsychiater oder an unserer 
Schule erfolgen. 
 
Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich und/oder Notenschutz besteht erst nach Bestätigung durch 
den zuständigen staatlichen Schulpsychologen, Herrn Radojewski. Aus diesem Grund bieten wir  
 
Ihnen folgenden Termin zur schulischen Nachtestung an: 
 

Dienstag, 16. Juni 2026, um 11:00 Uhr, Raum 021 
(Ich hole sie pünktlich im Eingangsbereich ab) 

 
Bitte melden Sie sich vorab per E-Mail unter ibartel@eomuc.de verbindlich an. 
 
Für die Auswertung benötige ich ein aktuelles Gutachten mit ausgewiesenen IQ-Werten. Eine 
vollständige Neutestung kann durch mich nicht durchgeführt werden. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Isabel Bartel 
Dipl. Sozialpädagogin (FH) 
B.Sc. der Psychologie 
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